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Teil 1: Allgemeines zur Leistungsbeschreibung der Behandlung von 

eingewachsenen Nägeln (Unguis incarnatus) mittels Nagelkorrektur-

spangen 

 

1. Grundsätze 

Die Leistungsbeschreibung berücksichtigt die Heilmittel-Richtlinie (HeilM-RL) des Ge-

meinsamen Bundesausschusses (G-BA) nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V und orien-

tiert sich an deren Gliederung. Änderungen der HeilM-RL mit Folgewirkungen für die Leis-

tungsbeschreibung erfordern deren Anpassung. 

Diese Leistungsbeschreibung umfasst die verordnungsfähigen Maßnahmen zur Behand-

lung von eingewachsenen Nägeln (Unguis incarnatus) mittels Nagelkorrekturspangen 

durch Podologinnen und Podologen gemäß HeilM-RL. Sie benennt neben der Indikation 

die Therapieziele, Methoden und Verfahren für die einzelnen Maßnahmen beispielhaft 

und ordnet diese einzelnen Leistungen zu. 

Den einzelnen Leistungen sind die Positionsnummern des Bundeseinheitlichen Heilmittel-

positionsnummernverzeichnisses zugeordnet. 

 

 

2. Befunderhebung, Erstellung Therapieplan, Aufnahme der Therapie 

Die Behandlung von eingewachsenen Nägeln mittels Nagelkorrekturspangen wird durch 

die Ärztin oder den Arzt verordnet. Die Verordnung enthält unter anderem die ärztliche 

Diagnose (L60.0 Unguis incarnatus – eingewachsener Zehennagel). 

Die Durchführung und Auswertung der podologischen Befunderhebung (einschließlich 

Anamnese) erfolgt zunächst im Rahmen der podologischen Erstbefundung und bildet auf 

der Grundlage der ärztlichen Verordnung und den Ergebnissen der ärztlichen Eingangs-

diagnostik die Voraussetzung, die Behandlungsziele zu definieren und entsprechend den 

Erfordernissen des Einzelfalls einen Behandlungsplan zu erstellen. Im Verlauf jeder Be-

handlungsserie erfolgen im Rahmen der Therapiemaßnahmen weitere erforderliche Be-

fundungen (z. B. Überprüfung des Therapiezieles). 

Auf der Grundlage des podologischen Therapieplanes und unter Berücksichtigung des ak-

tuellen Befundes der oder des Versicherten wird die Nagelspangenbehandlung durchge-

führt und der Therapieplan ggf. geprüft und angepasst. Vor Beginn der Nagelspangenbe-

handlung ist eine Inspektion aller Nägel beider Füße und eine Kontrolle der Schuhe erfor-

derlich. 
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Die Beratung und Instruktion zur sachgerechten eigenständigen Durchführung der Nagel- 

und Hautpflege sowie die Beratung zu geeignetem Schuhwerk gehören ebenfalls zur Na-

gelspangenbehandlung. 

 

Die Behandlung mittels Nagelkorrekturspangen dient der Therapie des Unguis incarnatus 

in den Stadien 1 bis 3 an den unteren Extremitäten. 

 

3. Therapieziele 

Ziele der Nagelspangenbehandlung sind die Entlastung des umgebenden Weichteilgewe-

bes, die Förderung oder Wiederherstellung eines physiologischen Nagelwachstums und 

eine mögliche Rückführung in eine physiologische Nagelform, das weitere Einwachsen 

des Zehennagels zu verhindern sowie einer Chronifizierung der Entzündung entgegen-

zuwirken.  

Bei unzureichendem Behandlungserfolg ist insbesondere zu prüfen, ob eine ärztliche 

Vorstellung erforderlich und eine Weiterführung der Nagelspangenbehandlung weiterhin 

indiziert ist. 

 

4. Vor- und Nachbereitung, Verlaufsdokumentation 

Die Vor- und Nachbereitung des Therapieplatzes und der Therapiemittel ist für die Maß-

nahmen der Nagelspangenbehandlung unabdingbar. Nach jeder Behandlung sind der Ar-

beitsplatz, sowie das Instrumentarium gemäß der gültigen Hygienerichtlinie zu reinigen 

bzw. aufzubereiten. 

Die notwendige Vor- und Nachbereitung ist gesondert ausgewiesen. Sie ist in der Regel-

leistungszeit der jeweiligen Leistung enthalten und mit der Vergütung abgegolten. Sie darf 

von der Leistungserbringerin oder dem Leistungserbringer nicht innerhalb der Therapie-

zeit durchgeführt werden. 

Im Interesse einer effektiven und effizienten Nagelspangenbehandlung ist eine Verlaufs-

dokumentation (gemäß § 3 Absatz 12 des Vertrags) zu führen und kontinuierlich fortzu-

schreiben. Dabei sind je Therapieeinheit die im Einzelnen erbrachten Leistungen, ggf. Be-

sonderheiten bei der Durchführung und Reaktion der Versicherten (z. B. Allergien, Unver-

träglichkeiten), zu dokumentieren sowie Angaben über das verwendete Material zu ma-

chen. Die genaue Bezeichnung der jeweils verwendeten Nagelkorrekturspange ist zu do-

kumentieren. Wenn während einer Behandlungsserie auf einen anderen Spangentyp ge-

wechselt wird, ist dies mit therapeutischer Begründung zu dokumentieren. 
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Die Verlaufsdokumentation und ggf. die Mitteilung an die Ärztin oder den Arzt sind Ge-

genstand der jeweiligen Leistungen nach Teil 2 Nr. I. – IV. Sie darf nicht innerhalb der 

Therapiezeit durchgeführt werden. 

Nach § 28a Abs. 2 Heilmittel-Richtlinie bedarf die Behandlung des Unguis incarnatus im 

Stadium 2 und im Stadium 3 einer engen Abstimmung mit der verordnenden Ärztin oder 

dem verordnenden Arzt. Hierzu erhält die verordnende Ärztin oder der verordnende die 

Fotodokumentation als Teil des Therapieberichts gemäß § 16 Absatz 7 Heilmittel-Richtli-

nie. Der hierfür erforderliche Aufwand geht über den zuvor beschriebenen Umfang hinaus 

und wird in Teil 2 Ziffer 1.5 weiter beschrieben. 

 

 

5. Maßnahmen der Behandlung von eingewachsenen Nägeln mittels Nagelkorrek-

turspangen 

Gemäß § 28b HeilM-RL umfasst die Behandlung von eingewachsenen Nägeln mittels Na-

gelkorrekturspangen die im Folgenden aufgeführten individuellen Maßnahmen.  

Die Nagelspangenbehandlung untergliedert sich in übergreifende Leistungen, die unab-

hängig vom gewählten Nagelspangensystem erbracht werden, und in die Anwendung des 

jeweils gewählten Nagelspangensystems. 

I. Übergreifende Leistungen 

I.1 Erstbefundung 

Die Erstbefundung umfasst neben der Anamnese und podologischen Befunderhebung die 

Aufklärung und Beratung über die Nagelspangenbehandlung sowie die Erstellung des The-

rapieplans mit Definition des Therapieziels. 

 

Die Erstbefundung umfasst eine Regelleistungszeit von 20 Minuten („Erstbefundung 

klein“). Davon abweichend kann bei Bedarf (z. B. multimorbide Patienten) eine Erstbefun-

dung mit einer Regelleistungszeit von 45 Minuten („Erstbefundung groß“) abgegeben wer-

den. Die Erbringung der „Erstbefundung groß“ ist auf eine einmalige Abgabe je Patient im 

Kalenderjahr beschränkt. 

 

 

 

I.2 Modellwechsel  

Ist in Abweichung zur Erstbefundung in Einzelfällen ein Wechsel des Nagelspangentyps 

therapeutisch indiziert, kann dieser vom Therapeuten eigenverantwortlich durchgeführt 
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werden. Der Modellwechsel ist in der Patientendokumentation zu begründen. Dies kann 

beispielsweise der Fall sein, wenn ein Wechsel aufgrund der vorliegenden Schädigung zu 

einer therapeutisch sachgerechteren oder effizienteren Durchführung der Behandlungs-

leistung führt. 

 

I.3 indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit 

Obligate Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit sind nach der ersten Anlage einer Na-

gelkorrekturspange beim Unguis incarnatus im Stadium 2 und 3, sonst nur in Ausnah-

mefällen bei therapeutischem Erfordernis durchzuführen.  

 

I.4 Behandlungsabschluss / Entfernung der Nagelkorrekturspange 

Nach Erreichen des Therapieziels wird die Nagelkorrekturspange durch die Podologin oder 

den Podologen fachgerecht abgenommen. Die Technik der Abnahme ist abhängig vom 

verwendeten Spangentyp. 

 

Zur jeweiligen Maßnahme zählt die eventuell erforderliche Hilfe beim An- und Ausziehen 

der Fußbekleidung sowie bei der Platzierung des Patienten. 

 

Für den Indikationsschlüssel UI2 ist jeweils vor Beginn sowie nach Abschluss der Nagel-

spangenbehandlung eine Fotodokumentation des betroffenen Nagels durchzuführen. Bei 

Verschlechterung des podologischen Befundes, vom Patienten angegebener Verstärkung 

der subjektiven Beschwerden oder Auftreten von Komplikationen ist unmittelbar eine zu-

sätzliche Fotodokumentation durchzuführen. 

 

Die einzelnen Leistungen werden in Teil 2 näher beschrieben. 

 

II. bis IV. Anwendung der unterschiedlichen Nagelspangensysteme 

Der Leistungserbringer wählt anhand der individuellen Erfordernisse des Patienten ein 

passendes Spangensystem zur Behandlung aus. Die fachgerechte Präparation des Nagels 

dient der Vermeidung von behandlungsbedingten Schädigungen des Nagels und des um-

liegenden Gewebes sowie der Vorbereitung der Nagelplatte zur Befestigung der Nagelkor-

rekturspange. 

Nach fachgerechter Präparation des Nagels, wird die Nagelkorrekturspange passgenau für 

den betroffenen Nagel angefertigt. Die Technik der Anfertigung ist abhängig vom verwen-

deten Spangentyp.  
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Im Laufe der weiteren Behandlungseinheiten werden die Nagelspangen nachreguliert bzw. 

neu gesetzt, bis das Behandlungsziel erreicht ist. Hierbei ist das Therapieziel zu überprü-

fen und zur effizienten Durchführung der Behandlungsleistung ggf. anzupassen. 
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Teil 2: Maßnahmen der Behandlung von eingewachsenen Nägeln (Un-

guis incarnatus) mittels Nagelkorrekturspangen 

I. Übergreifende Leistungen 

I.1 Erstbefundung 

Heilmittelpositionsnummer: Kürzel: 

X8100 Erstbefundung groß 

X8110 Erstbefundung klein 

EBF groß 

EBF klein 

Regelleistungszeit: 

45 Minuten 

20 Minuten 

Umfang und Inhalt: 

Anamnese 

(bei Erstbefundung klein nur 

Abfrage von Änderungen) 

Abfrage von:  

• Allergien 

• Vorerkrankungen 

• körperliche Einschränkungen 

• Medikamente 

Befunderhebung 

• podologische Analyse des Gangbilds 

• Kontrolle des Schuhwerkes 

• Sicht- und Tastbefund 

• Zustand des Nagels, 

• Zustand des umliegenden Gewebes und der Nägel 

beider Füße 

 

Nur bei Stadium 2 und 3: 

• Fotodokumentation 

Aufklärung, Beratung 

(bei Erstbefundung klein nur 

bei Bedarf) 

• Auswahl der Spange und deren Geeignetheit 

• Ziel der Behandlung 

• sachgemäßer Umgang im Alltag (Pflege, Schuhwerk, 

sportliche Aktivitäten) 

• Nagelpflege  

Erstellung Therapieplan 

• Zieldefinition 

• Dauer und Anzahl der Sitzungen 

• Einzusetzendes Material 

Besonderheit/Hinweise:  

Die Erstbefundung kann an einem Tag zusammen mit der Leistung II.1, III.1; IV.1 erbracht 

werden. 
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I.2 Modellwechsel 

Nicht besetzt 

 

I.3. indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit 

Heilmittelpositionsnummer: Kürzel: 

X8510 indikationsspezifische Kontrolle auf 

Sitz- und Passgenauigkeit 

Kontrolle 

Regelleistungszeit:  

15 Minuten 

Therapiezeit: Vor- und Nachbereitung, Dokumenta-

tion: 

10 Minuten 5 Minuten (delegationsfähig an nicht-

therapeutisches Personal) 

Indikationen:  

• Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3 

Leistung: 

1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung 

2. Inspektion und ggf. Palpation des betroffenen Nagels sowie des umgebenden 

Weichteilgewebes und der Haut 

3. ggf. Verband entfernen und anlegen 

Therapieziel:  

Sitz- und Passgenauigkeit der jeweils gewählten Nagelkorrekturspange 

Besonderheit/Hinweise:  

Diese Leistung ist obligat nach der ersten Anlage einer Nagelkorrekturspange bei der Indikation 

Unguis incarnatus im Stadium 2 und 3 (Diagnosegruppe UI2) und ist nach einer Leistung nach 

Teil 2 Ziffer II.1; III.1 und IV.1 zu erbringen. Darüberhinausgehende Kontrollen sind nur im 

Ausnahmefall möglich (z. B. Schmerzen, Versicherte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres). 

Dieser muss therapeutisch nachvollziehbar in der Verlaufsdokumentation begründet und nach-

vollziehbar dokumentiert werden. 

 

Wenn sich bei einem Termin zur Nachregulierungen (II.4) bzw. Folgeterminen (III.1 und IV.1) 

kein konkreter Behandlungsbedarf ergibt, ist anstelle der Nachregulierung eine Kontrolle ab-

zurechnen. 

 

Je Verordnung darf die Zahl der abgerechneten Kontrolltermine die Zahl der verordneten Be-

handlungseinheiten nicht übersteigen. 
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I.4 Behandlungsabschluss / Entfernung der Nagelkorrekturspange 

Heilmittelpositionsnummer: Kürzel: 

X8520 Behandlungsabschluss Abschluss 

Regelleistungszeit:  

25 Minuten 

Therapiezeit: Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 

10 Minuten 

 

15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeutisches 

Personal) 

Definition: 

Nach Erreichen des Therapieziels wird die Nagelkorrekturspange fachgerecht entfernt.  

Die Technik der Abnahme ist abhängig vom verwendeten Spangentyp. 

Indikation:  

• Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3 

 

Leistung: 

1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung 

2. Inspektion des betroffenen Nagels sowie des umgebenden Weichteilgewebes und der 

Haut 

3. Abnahme der Nagelkorrekturspange 

4. Säuberung des Nagels 

5. Abschließende Beratung und Information der oder des Versicherten 

6. Ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder Wundschnellverband) 

Therapieziel:  

Fachgerechte Entfernung der Nagelkorrekturspange und abschließende Überprüfung des 

Therapiezieles. 

 

  



Anlage 1c: Leistungsbeschreibung i. d. F. vom 01.07.2025 

zum Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB V für Podologie i. d. F. vom 30.11.2020 

LEGS: 7100501 

LEGS: 7200501  Seite 12 von 18 

LEGS: 2700541 

LEGS: 2800541 

 

I.5 besonderer Aufwand für den Therapiebericht in der Diagnosegruppe UI2 

Heilmittelpositionsnummer: 

78530 Therapiebericht UI 2 

Regelleistungszeit: 

15 Minuten 

Definition 

Die verordnende Ärztin oder der verordnende Arzt kann einen Therapiebericht des Leistungs-

erbringenden über das Verordnungsformular Muster 13 anfordern. Der Therapiebericht muss 

den besonderen Anforderungen nach § 28a Abs. 2 und 3 Heilmittel-Richtlinie entsprechen. 

Leistung: 

Zu den Bestandteilen des Berichtes des Leistungserbringenden an die verordnende Ärztin 

oder den verordnenden Arzt zählen insbesondere: 

• Versichertendaten und Verordnungsdatum 

• Diagnosegruppe 

• Podologische Erstbefundung und Therapiebedarf 

• Behandlungsinhalt und –verlauf 

o Adhärenz 

o Ggf. Therapieprognose 

• Stand der Therapie, podologische Wundbeurteilung mit Fotodokumentation 

• Empfehlungen und Begründung zu Fortführung oder Beendigung der Nagelspangenbe-

handlung  

• Ggf. Abstimmung mit der verordnenden Ärztin oder dem verordnenden Arzt über weitere 

therapeutische Maßnahmen 

Ziel: 

- Information der verordnenden Ärztin oder des verordnenden Arztes 

- Übermittlung der Fotodokumentation an die verordnende Ärztin oder den verordnenden 

Arzt 

  

Kommentiert [AW1]: Hier war auch kein Kürzel gewollt? 

Und wieder: Kopfzeilen... 
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II. Einteilige unilaterale und bilaterale Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser 

II.1 Vorbereitung des Nagels für eine einteilige unilaterale oder bilaterale Nagelkorrek-

turspange, z. B. nach Ross Fraser 

Heilmittelpositionsnummer: Kürzel: 

X8610 Nagelspangenbehandlung Nsp. Beh. 

Regelleistungszeit:  

45 Minuten 

Therapiezeit: Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 

30 Minuten am Patienten 

 

15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeuti-

sches Personal) 

Indikation:  

Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3, Unguis incarnatus mit freiem Nagelfalz, Stabile 

Nagelplatte mit mäßiger bis starker transversaler Krümmung 

Leistung: 

Mit Patient: 

1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung 

2. Inspektion des betroffenen Nagels 

3. Manuelle oder maschinelle Entfernung überschüssigen Nagelmaterials und 

ggf. Verdickungen und Unregelmäßigkeiten im Bereich der Nagelplatte, ggf. 

Abtragung einer Nagelfalzverhornung (z. B. mit Skalpell, Fräser, Hautzangen, 

Pinzetten, Doppelinstrument) 

4. Negativabdruck 

5.  

6. ggf. erforderliche Druckschutz-/ Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder 

Wundschnellverband) 

Therapieziel:  

Vermeidung von zusätzlichen, erkrankungsunabhängigen Schädigungen des Nagels 

sowie des umliegenden Gewebes. Schaffung einer möglichst gleichmäßigen Nagel-

oberfläche zur effizienten Durchführung der Nagelspangenbehandlung. 

 

 

II.2 Fertigung einer einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. 

nach Ross Fraser 

 

Regelleistungszeit:  

45 Minuten 

Therapiezeit: Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 
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Keine  45 Minuten Anfertigung ohne Patienten (nicht 

delegationsfähig an nichttherapeutisches Perso-

nal) 

Indikationen:  

Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3, Unguis incarnatus mit freiem Nagelfalz, Stabile 

Nagelplatte mit mäßiger bis starker transversaler Krümmung 

Leistung: 

- Erstellung eines Nagelpositivmodells 

- Individuelle manuelle Anfertigung einer Passiv-Nagelkorrekturspange 

Therapieziel:  

Herstellung einer einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. 

nach Ross Fraser zur Durchführung der Nagelspangenbehandlung. 

Besonderheit/Hinweise:  

Die Leistung wird ohne den Patienten erbracht und wird nicht als Behandlungseinheit ge-

zählt. 

 

II. 3 Aufsetzen und aktivieren einer einteiligen unilateralen oder bilateralen Nagelkorrek-

turspange, z. B. nach Ross Fraser 

Heilmittelpositionsnummer:  

X8610 Nagelspangenbehandlung 

Kürzel: 

Nsp. Beh. 

Regelleistungszeit:  

45 Minuten 

Therapiezeit: Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 

30 Minuten am Patienten 

 

15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeuti-

sches Personal) 

Indikation:  

Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3, Unguis incarnatus mit freiem Nagelfalz, Stabile 

Nagelplatte mit mäßiger bis starker transversaler Krümmung 

Leistung: 

Mit Patient: 

1. Passkontrolle, ggf. Nachbearbeitung und erneute Anpassung 

2. Aktivierung der Spange 

3. Aufsetzen 

4. Fixierung mittels Kunststoffs 

5. ggf. erforderliche Druckschutz-/ Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder 

Wundschnellverband) 
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Therapieziel:  

Entlastung des umgebenden Weichteilgewebes, Förderung oder Wiederherstellung 

eines physiologischen Nagelwachstums und eine mögliche Rückführung in eine phy-

siologische Nagelform. 

 

II.4 Nachregulierung der einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, 

z. B. nach Ross Fraser 

Heilmittelpositionsnummer: Kürzel: 

X8610 Nagelspangenbehandlung Nsp. Beh. 

Regelleistungszeit:  

45 Minuten 

Therapiezeit: Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 

30 Minuten 

 

15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeuti-

sches Personal) 

Indikationen:  

• Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3 

Leistung: 

1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung 

2. Inspektion des betroffenen Nagels 

3. Manuelle oder maschinelle Entfernung überschüssigen Nagelmaterials und 

ggf. Verdickungen und Unregelmäßigkeiten im Bereich der Nagelplatte, ggf. 

Abtragung einer Nagelfalzverhornung (z. B. mit Skalpell, Fräser, Hautzangen, 

Pinzetten, Doppelinstrument) 

4. Inspektion des betroffenen Nagels sowie des umgebenden Weichteilgewebes und 

der Haut. 

5. Abnahme, Nachregulierung (Aktivierung) 

6. Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit, ggf. Nachbearbeitung und erneute 

Anpassung 

7. Aufsetzen und Fixierung 

8. Ggf. erforderliche Druckschutz-/ Schutzmaßnahmen (z. B Tamponaden oder 

Wundschnellverband) 

Therapieziel:  

Therapiekontrolle und Prüfung/ggf. Anpassung des Therapiezieles in Bezug auf die 

vorliegende Schädigung zur effizienten Durchführung der Behandlungsleistung. 

Vermeidung erkrankungsunabhängiger Schädigungen des Nagels oder des umlie-

genden Gewebes. 

Besonderheit/Hinweise: Keine  
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III. Mehrteilige bilaterale Nagelkorrekturspange 

III.1 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer mehrteiligen bilateralen 

Nagelkorrekturspange 

Heilmittelpositionsnummer: Kürzel: 

X8610 Nagelspangenbehandlung 

 

Nsp. Beh. 

 

Regelleistungszeit:  

45Minuten 

Therapiezeit: Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 

30 Minuten 

 

15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeuti-

sches Personal) 

Indikationen:  

Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3, Unguis incarnatus mit freiem oder unvollständig 

freiem Nagelfalz, Stabile Nagelplatte mit mäßiger bis starker transversaler Krüm-

mung 

Leistung: 

1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung 

2. Inspektion des betroffenen Nagels 

3. Manuelle oder maschinelle Entfernung überschüssigen Nagelmaterials und 

ggf. Verdickungen und Unregelmäßigkeiten im Bereich der Nagelplatte, ggf. 

Abtragung einer Nagelfalzverhornung (z. B. mit Skalpell, Fräser, Hautzangen, 

Pinzetten, Doppelinstrument) 

4. Individuelle Spangenformung 

5. Aufsetzen 

6. Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit, ggf. erneute Anpassung und Auf-

setzen 

7. Aktivierung mit Drilldraht 

8. Fixierung mittels Kunststoffs 

9. ggf. erforderliche Druckschutz-/ Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder 

Wundschnellverband) 

Therapieziel:  

Herstellung, individuelle Anpassung und fachgerechtes Anbringen der für die vorlie-

gende Schädigung therapeutisch geeignetsten Nagelkorrekturspange und deren 

exakte Anpassung zur effizienten Durchführung der Behandlungsleistung. Schaffung 

einer geeigneten Nageloberfläche zur effizienten Durchführung der Nagelspangen-

behandlung. Vermeidung erkrankungsunabhängiger Schädigungen des Nagels oder 

des umliegenden Gewebes. 
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Besonderheit/Hinweise:  

Mehrteilige bilaterale Nagelkorrekturspangen werden jeweils neu angefertigt und ange-

passt. Daher ist eine Nachregulierung nicht möglich und diese Leistung wird auch bei 

Folgeterminen erbracht. 

 

IV. Einteilige Kunststoff- oder Metall-Nagelkorrekturspange 

IV.1 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer einteiligen Kunststoff- 

oder Metall-Nagelkorrekturspange 

Heilmittelpositionsnummer: Kürzel: 

X8610 Nagelspangenbehandlung Nsp. Beh. 

Regelleistungszeit:  

45 Minuten 

Therapiezeit: Vor- und Nachbereitung, Dokumentation: 

30 Minuten 15 Minuten (delegationsfähig an nichttherapeuti-

sches Personal) 

Indikationen:  

Unguis incarnatus Stadien 1 bis 3, Unguis incarnatus mit blockiertem oder sensib-

len Nagelfalz, Unguis incarnatus mit freiem oder unvollständig freiem Nagelfalz, 

dünne bis mäßig starke Nagelplatte, mäßige transversale Krümmung, gute Adhä-

renz bei Kindern und Jugendlichen 

Leistung: 

1. Desinfektion des Nagels und der Umgebung 

2. Inspektion des betroffenen Nagels 

3. Manuelle oder maschinelle Entfernung überschüssigen Nagelmaterials und 

ggf. Verdickungen und Unregelmäßigkeiten im Bereich der Nagelplatte, ggf. 

Abtragung einer Nagelfalzverhornung (z.B. mit Skalpell, Fräser, Hautzangen, 

Pinzetten, Doppelinstrument) 

4. Individuelle Anpassung 

5. Aufsetzen 

6. Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit, ggf. erneute Anpassung und Auf-

setzen 

7. modellabhängig ggf. Aktivierung 

8. Fixierung mittels Kunststoffs 

9. ggf. erforderliche Druckschutz-/ Schutzmaßnahmen (z. B. Tamponaden oder 

Wundschnellverband) 

Therapieziel:  

Herstellung, individuelle Anpassung und fachgerechtes Anbringen der für die vorlie-

gende Schädigung therapeutisch geeignetsten Nagelkorrekturspange und deren 

exakte Anpassung zur effizienten Durchführung der Behandlungsleistung. Schaffung 
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einer geeigneten Nageloberfläche zur effizienten Durchführung der Nagelspangen-

behandlung. Vermeidung erkrankungsunabhängiger Schädigungen des Nagels oder 

des umliegenden Gewebes. 

Besonderheit/Hinweise:  

Einteilige Kunststoff- oder Metall-Nagelkorrekturspangen werden jeweils neu angefertigt 

und angepasst. Daher ist eine Nachregulierung nicht möglich und diese Leistung wird 

auch bei Folgeterminen erbracht.  

 

 

V. Besonderheiten 

V.1 Aufschlag für besonderen Aufwand 

Heilmittelpositionsnummer:  

X8620 Aufschlag für besonderen Aufwand 

Kürzel: 

+15 Min. 

Regelleistungszeit:  

15 Minuten  

Therapiezeit: 

15 Minuten 

Vor- und Nachbereitung, Dokumen-

tation: 

entfällt 

Definition: 

Die Behandlung von Kindern bis 14 Jahren oder von Patienten mit Unguis incarnatus in 

den Stadien 2 bis 3 kann einen höheren Aufwand erfordern. In diesen Fällen kann zu-

sätzlich die Aufschlagsposition x8620 abgerechnet werden. Der Grund für den beson-

deren Aufwand ist in der Patientendokumentation zu dokumentieren. 

Abrechnung des Aufschlags für besonderen Aufwand (HPNR X8620). Je Termin kann 

diese Position bis zu 2-mal abgerechnet werden. 

 


